
Buchbesprechungen 

nehmende Verquickung der Ereig
nisse und Prozesse zur tatsächlichen 
„Weltgeschichte deudich werden 
zu lassen. Zuallererst kann dies durch 
die zahlreichen Textverweisungen 
gelingen, die allerdings dem Leser 
die Mühe des Vor- und Zuriick-
schlagens abverlangen - lohnens-
wert jedoch, zudem erleichtert durch 
eine übersichtliche Anordnung der 
„Schlaglichter". Die überwiegend 
sachliche und auf moralische Wer
tungen verzichtende Darstellung 
lenkt die Konzentration auf die In
halte und Zusammenhänge, TeiTnini 
wie „Schreckensherrschaft" (der 
Jakobiner, S. 282) bleiben die Aus
nahme, ebenso wie die sicher unbe
absichtigte Suggestion eines „un
gewollten" Krieges 1914 (S. 315). 

Ein ausführliches Inhaltsver
zeichnis, zahlreiche Abbildungen 
(zumeist zeitgenössischem Quellen
material entnommen), farbige Kar
ten sowie ausführliche Personen- (bei 
dem man allerdings einige wichtige 
Namen wie Marat oder Lilburne ver
mißt) - und Sachregister erleichtem 
den Zugang zu den gewünschten In
formationen. Insgesamt ein Band, 
der seine Leserschaft finden dürfte. 

Editha Kroß 

Wolfgang Behringer (Hrsg.), He
xen und Hexenprozesse in Deutsch-
land, Deutscher Taschen
buchverlag, München 1993,2. Auf
lage, 524 S. 

Behringer, dessen Buch 1988 in er
ster Auflage erschien, bietet eine in 
sieben Kapitel gegliederte Text-
sammlung, die zum einen Einblick 
in über Jahrhunderte hinweg tief 
verwurzelte Vorstellungen von Zau
berei und Hexenwesen gewährt, zum 
anderen die Geschichte der seit dem 
Mittelalter eng mit der Inquisition 
verknüpften Hexenverfolgung doku
mentiert. Im ersten Kapitel werden, 
beginnend mit Tacitus' Germania 
und schließend mit einer kurzen 
Abhandlung aus dem Jahre 1666über 
den Drudenfuß, Dokumente zu 
Volksglaube und Volksmagie sowie, 
in einem zweiten Abschnitt, Texte 
zur „Bekämpfung des Unglaubens 
durch Kirche und Staat im Mittelal
ter" zusammengefaßt. Am Schluß 
steht hierein Lübecker Beichtspiegel 
vom Ende des 15. Jh. Die drei fol
genden Kapitel behandeln Hexen
verfolgungswellen am Ende des 15. 
Jh., zwischen 1562 und 1580 sowie 
ziwschen 1585 und 1630. Auch hier 
und in den folgenden Kapiteln sind 
die Texte nochmals unter sachlichen 
bzw. chronologischen Gesichtspunk
ten einzelnen Unterabschnitten zu
geordnet. Kapitel 5 gibt einen Über
blick über die gerichtliche Verfah
rensweise vom Verdacht der Hexerei 
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bis zur Vollstreckung des Todesur
teils. Die beiden letzten Kapitel um
fassen Zeugnisse zur Kritik am 
Hexenwahn aus dem 16. bis 18. Jh. 
Nicht ganz einsichtig ist deshalb ein 
Unterabschnitt zum Widerstand ge
gen die inquisitorische Hexen
verfolgung schon im 2. Kapitel. Der 
Nachweis der Textvorlagen, ein nütz
liches Verzeichnis von seit 1988 er
schienenen Schriften zum Thema 
sowie ein kombiniertes Namens-, 
Orts- und Sachregister schließen den 
Band ab. 

Unter den 286 ausgewählten 
Dokumenten befinden sich bekann
te und schon oft publizierte Texte, 
wie die Merseburger Zaubersprüche 
und Auszüge aus dem „Hexen
hammer", nicht minder bekannte 
Gesetzeswerke, wie die Peinliche 
Gerichtsordnung Karls V. aus dem 
Jahre 1532, sowie Auszüge aus theo
logischen und juristischen Abhand
lungen, aus Gerichtsprotokollen oder 
literarischen Werken. Aufgenommen 
wurden aber auch erst durch neuere 
regionale Untersuchungen zutage 
geförderte Schriftstücke, wie Privat
briefe oder Familenchroniken, die 
wederfür die Öffentlichkeit bestimmt 
waren noch aus einem Gerichtsver
fahren hervorgingen. Sie machen 
durchaus den besonderen Reiz die
ses Bandes aus. Lateinische und alt
hochdeutsche Texte sind in moder
nes Deutsch übersetzt worden, jün
gere Stücke dagegen in der Original
fassung gedruckt. Ohne Deutungs

hilfen dürften allerdings wenigstens 
Dokumente in mittelhochdeutscher 
Sprache für einen nicht kleinen Teil 
der Leserschaft nur schwer verständ
lich sein. 

Die Texte selbst sind nicht kom
mentiert, dafür ist aber jedem Kapi
tel eine knappe Einleitung voran
gestellt. In der ersten hat Behringer, 
im verständlichen Bestreben, den 
Kampf der katholischen Kirche ge
genheidnisch-germanische Kultvor
stellungen von den in Deutschland 
Ende des 15. Jh. massiv einsetzen
den eigentlichen Hexenverfolgungen 
abzugrenzen, Zeugnisse, die vor
christliche Glaubensvorstellungen 
belegen, wie etwa den Bericht über 
die Weigerung eines Friesenherzogs, 
sich taufen zu lassen, neben solche 
für einen im heutigen Sinne verstan
denen Aberglauben gestellt. Fraglos 
waren germanischer Götterkult und 
der Glaube an Zauberei eng ver
woben, sie waren aber nicht iden
tisch. Vielfach wurden heidnische 
Kulthandlungen durch christliche 
Missionare erst zur „schwarzen Ma
gie" herabgewürdigt. Die abgedruck
ten Texte machen das durchaus deut
lich. Behringer vermerkt den Zu
sammenhang allerdings eher am 
Rande und legt den Hauptakzent auf 
die Kontinuität altgermanischen 
Zauberglaubens, der in späteren Jahr
hunderten lediglich in christlichen 
Formen erscheint. Gleichfalls nur 
marginal wird in der Einleitung zum 
zweiten Kapitel auf die großen 
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Ketzerbewegungen im Mittelalter 
und ihre Bedeutung für die Einrich
tung der Inquisition und die späteren 
Hexenverfolgungen eingegangen. 
Die Inquisition erscheint so lediglich 
als neue, in ihrer Schärfe eher von 
der allgemeinen Entwicklung des 
Rechtswesens bestimmte Waffe in 
einem schon Jahrhunderte währen
den Kampf der Kirche gegen Zaube
rei. Im Bemühen, Joseph Hansens 
Satz, die Geißel der Hexenverfolgung 
sei von den Theologen der chrisdi-
chen Kirche geflochten worden, zu 
relativieren, übergehtite/zri/zgerhier, 
daß gerade im Kampf gegen die 
Ketzerei, deren Schwerpunkt im 
Mittelalter freilich außerhalb 
Deutschlands lag, die Unterstellung 
eines Paktes mit dem Teufel und der 
angeblich dadurch erlangten Fähig
keit zum Schadenszauber eine im
mer größere Rolle spielte. Abgese
hen davon, daß derartige Unter
stellungen, den Glauben an Hexen 
und Zauberer immer wieder bestär
ken mußten, wurde so aus einem 
zunächst nur die Privatsphäre berüh
renden Delikt, das Einbruch, Raub, 
Totschlag oder Mord gleichgestellt 
werden konnte, ein Staatsverbrechen. 
Und als Staatsverbrechen wurde es 
zwangsläufig auch weiter verfolgt 
und bestraft, als zu Beginn der Neu
zeit die Ketzerbewegungen erloschen 
waren bzw. sich, wie die lutherische, 
als offiziell anerkannte Kirche eta
bliert hatten. Dies umso mehr, als 
sich Hexenverfolgungen als probates 

Mittel erwiesen, sozialen Spannun
gen, derer man anders nicht Herr 
wurde, ein den bestehenden gesell
schaftlichen Strukturen ungefährli
ches Ventil zu schaffen und dem 
wachsenden Autoritätsverlust der 
Kirche zu begegnen. So wird übri
gens auch verständlich, weshalb die 
Hexenverfolgungen des 16. und 17. 
Jh. nicht auf katholische Herrschafts
gebiete beschränkt blieben. Übrigens 
spricht Behringer (allerdings erst auf 
S. 313) selbst davon, daß die Lehre 
vom Teufelspakt den Weg zur 
„Hypostasierung der Zauberei zu ei
ner neuen Form des Super-Verbre
chens" wies. 

Die in der Einleitung zum dritten 
Kapitel aufgezeigten Zusammenhän
ge zwischen den für die Agrargesell-
schaft des 16. Jh. gravierenden kli
matischen Veränderungen, der da
mit verbundenen Pauperisierung 
breiter Bevölkemngsschichten und 
einer als „Mentalitätswandel" cha
rakterisierten „Verhärtung der so
zialen Beziehungen" (S. 130) umrei
ßen fraglos ein wichtiges Bedin-
gungsgefüge für die Ausbreitung des 
Hexenwahns, lassen dessen christ
lich-theologischen Ursprung nun
mehr aber gänzlich unbeachtet. Viel
mehr wird der Versuch unternom
men, Hexenprozesse als unmittelba
re Folge von Mißernten und Hun
gersnöten zu deuten und in Abhän
gigkeit von der Wirtschaftslage ein
zelne Verfolgungswellen exakt zu 
datieren. Die dafür beigebrachten 
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Belegtexte stammen zwar alle aus 
dem jeweils fraglichen Zeitraum, sie 
rechtfertigen aber kaum Behringers 
Zäsuren, zumal sich der konkrete 
Anlaß ihrer Entstehung und ein even
tueller Bezug der Texte aufeinander 
häufig nicht feststellen läßt oder nicht 
mitgeteilt wird. Ungeklärt bleibt in 
diesem Erklärungsversuch auch, 
weshalb sich verhärtete Sozial
beziehungen ausgerechnet in einer 
Neuauflage des Hexenwahns entlu
den. Es sei denn, man nimmt mit 
Behringer ein aus Existenznot und 
überkommenem Aberglauben ge
speistes „Verfolgungsverlangen" der 
bäuerlichen (und sicher auch der städ
tischen) Bevölkerung an, das durch 
Hexenpredigten katholischer wie 
protestantischer Prädikanten ledig
lich bestärkt wurde (S. 131). Zwar 
bringt der Hrsg. - etwa mit der 
Petition der Wertheimer Untertanen 
von 1628 - Belege für ein solches 
Verfolgungsverlangen, doch fehlen 
auch hier Nachrichten über die 
Entstehungsgeschichte des Doku
ments, das sehr wohl erst nach einer 
Hexenpredigt abgefaßt worden sein 
kann, in jedem Falle aber einem 
wesentlich durch die lange Tradition 
der Hexenverfolgungen durch Kir
che und Staat geprägten Ungeist der 
Zeit geschuldet ist. 

Die Ausfühmngen zu den Tex
ten der letzten drei Kapitel sind sehr 
viel instruktiver und schlüssiger. 
Namentlich in den Einleitungen zu 
den Kapiteln 6 und 7 zeichnet der 

Hrsg., gestützt vor allem auf For
schungsergebnisse zum süddeut
schen Raum, kenntnisreich Argu
mentationslinien der gegen den 
Hexenwahn gerichteten theologi
schen, juristischen und literarischen 
Schriften nach, macht konfessionel
le Spezifika deutlich, erwähnt den 
Einfluß politischer Erwägungen auf 
den Rückgang der Hexenverfol
gungen und verweist schließlich noch 
auf die Entwicklung der Literatur-
form Satire, die von den Debatten 
um das Hexenwesen nicht wenige 
Impulse erhielt. 

Bleibtabsclüießend festzustellen, 
daß sich einige kritische Einwände 
in der Gesamtschau relativieren. Die 
angestrebte Chronologie in der Dar
stellung legt nämlich eine aus
gewogene Berücksichtigung aller 
wesentlichen Aspekte in jeder 
Kapiteleinleitung nahe, die gleich
zeitige sachliche Gliederung des 
Stoffs rückt dagegen notwendig be
stimmte Gesichtspunkte in den Vor
dergrund. Den damit verbundenen 
Schwierigkeiten ist wohl nur schwer 
zu entgehen. 

Ludwig Rommel 
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